
Motion zur Liberalisierung der gemeinnützigen 

Wohnraumförderung 

-·-

PARLAMENTSDIENST 

E 2 4. Okt. 2025 

Gestützt auf Art. 42 der Geschäftsordnung des Landtages vom 19. Dezember 2012, 
Landesgesetzblatt 2013 Nr. 9, reichen die unterzeichnenden Abgeordneten nachstehende 
Motion ein und stellen den Antrag, der Landtag wolle beschliessen: 

Die Regierung wird beauftragt, im Rahmen einer Revision des 

Wohnbauförderungsgesetzes (WBFG) das Wohnbauförderungsgesetz, im speziellen die 

rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der gemeinnützigen Wohnbautätigkeit, wie 

folgt zu ändern: 

1. Die Förderung von bezahlbarem Wohnraum soll mit Hilfe von konkreten

Förderinstrumenten innerhalb des WBFG implementiert werden sowie aktuelle

Förderinstrumente des WBFG sollen dahingehend überprüft und überarbeitet

werden, dass neben den Gemeinden auch juristische Personen förderberechtigt

sind, sofern sie statutarisch dauerhaft den Zweck verfolgen, bezahlbaren

Wohnraum zu schaffen.

2. Die Pflicht zur Kombination der Vermietung mit einem Miet-Kauf-Modell (Art. 52

Abs. 2 WBFG) ist aufzuheben, sodass auch Mietmodelle mit bezahlbaren

Mietzinsen förderfähig sind.

3. Die Regelung gemäss Art. 55 WBFG ist dahingehend zu präzisieren oder in einem

anderen Art. festzuhalten, dass zusätzliche staatliche Fördermassnahmen -

insbesondere im Bereich Energieeffizienz, Nachhaltigkeit oder Klimaschutz - auch

in Kombination mit einer Förderung nach Art. 50 WBFG zulässig bleiben.

Die Regierung wird weitergehend beauftragt, die erforderlichen gesetzlichen Anpassungen 

auszuarbeiten und die zur Umsetzung notwendigen Ausführungsbestimmungen mit 

Verordnung zu regeln. 

Begründung: 

Der gemeinnützige Wohnungsbau ist ein zentrales Element zur Sicherstellung von 
bezahlbarem Wohnraum. Die heutige Gesetzeslage in Liechtenstein beschränkt die 
staatliche Förderung jedoch auf Gemeinden und von diesen kontrollierten Organisationen. 
Diese Einschränkung verhindert, dass zivilgesellschaftliche oder gemeinnützige Akteure -
etwa Genossenschaften oder Stiftungen - aktiv zur Lösung der Wohnraumproblematik 
beitragen können. Die vorliegende Motion zielt darauf ab, die Wohnbauförderung gezielt 
weiterzuentwickeln und an die heutigen Bedürfnisse anzupassen. Im Zentrum stehen drei 
konkrete Massnahmen: die Öffnung der Förderung für gemeinnützige Bauträger, die 
Flexibilisierung der Mietmodelle sowie die rechtssichere Kombination mit weiteren 
Förderprogrammen. Zu beachten gilt es hier unter anderem auch, dass das bestehende 
Miet-Kauf-Modell keiner Eigentumsbildung gleichkommt. 

- 1 -



     
          

          
          

         
            

         
           

    

  
            

         
            

            
 

             
          
            

         
           

             
      

            
         

      
           

      
            

           
   

          
      

           
          

           
       

         
   

             
      

   

        



     
            

           
             

            
         

           
          

        
        

        
       

  

  
          

        
         

            
           

     

          
           

          
          

         

          
        

          
         

             
           

       

 
          

         
         

           
           

          
         



           
        

          
               

             
  

             
    

  

             
  

         

             
              

        

             
           

           
           

        

    
    

 

   
    

 

        
 

       



        
             

            
    

           
             

  

            
      

          
           

  

     
      

           
         

            
        

        
     

              
            

         
           

 

             
            

         

        
 

   

 

        

 






